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«Der Fourier»-Quiz

1) Wann wurde das erste Koch-
buch für Feinschmecker geschrie-
ben?

170 v.Chr. 30 n.Chr.
300 n. Chr.

2) Wann und wo benutzte man
zum erstenmal Essgabeln?

Um 1580 auf Schloss Windsor
Um 1590 am französischen Hof
Um. 1600 auf Schloss Amalien-
borg

(Die Auflösungen finden Sie in der
Rubrik Marktplatz)

Soidauszahiung
-r. Der Sold ist das Entgelt des Soldaten; Lohn für geleistete
[Kriegsdienste und ist aus «solt» (Goldmünze; Sold) entlehnt, das seiner-
seits wie entsprechend «soldo» (Münze; Sold) «gediegene Goldmünze»

zurückgeht. Früher gab es sogar ein Soldbuch (20. Jh.; heute nicht mehr
gebräuchliche Bezeichnung für den Ausweis des Soldaten [mit Eintra-

gungen über die Soldauszahlungen]). Wenn auch einige Wehrmänner
vielfach für die Soldauszahlung ein Lächeln übrig haben, ist sich eine
Schweizer Grossbank in ihrer Werbung über die Bedeutung der Soldaus-

Zahlung (unser Bild mit Schweizer Soldaten) bewusst, schreibt sie doch
dazu: «Jetzt muss ich unbedingt mit meinem Anlageberater reden.»

Reproduktion: Heidy Wagner-Sigrist

10Ojähriger Kalender
im November

1. hell und sehr kalt, 2., 3. Regen,
den 4. bis 7. fein Wetter, 8. bis 11.

Regen, 12. Wind, 14., 15. kleine
Regengüsse, den 16. bis 21. täg-
lieh mit Regen vermischt, 21. hart

gefroren, 22. früh kalt, danach

Regen, 23. Regen, den 24. ein
schöner, lustiger Herbsttag, 25.

tags schön, nachts Regen, 26., 27.

«Aus c/ergufen, a/fen Ze/f»

Ein Manko in der Kasse!

-r. Fouriergehilfen sind nicht nur
die engsten Mitarbeiter des Fou-

riers, sondern nehmen auch Anteil
daran, wenn einmal ein kleines

Missgeschick passiert. So der
treue André Angstmann, Uster,
der gleich zu Bleistift und Papier
griff, als sein Rechnungsführer die
bittere Entdeckung machte, dass
in der Kasse ein Manko von 14.80
Franken vorhanden ist! So gesche-
hen vor knapp 20 Jahren. Der Fou-

rier persönlich besteht darauf, dass
sein Name nicht veröffentlicht
wird - wieso wohl?
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also 28., 29, fein Wetter, 30, win-
dig.

Spruch des Monats

Man soil seinem Leib etwas bie-
ten, damit die Seele Lust hat, dar-
in zu wohnen.

Winston Churchill

Witz des Monats

Rekrut Meier soll in der Küche
beim Kartoffelschälen helfen.
«Was ist denn das für ein Laden?»

sagt er zum Küchenchef. «Kann

man sich hier nicht einmal eine
Schälmaschine leisten?»
«Sicher», lächelt der Küchenchef.
«Sie sind unser neuestes Modell!»

Strafbare Rechnungsführung -
Fehlbare Rechnungsführer

von Major W. Sameli, Horgen

Fortsetzung
Die für die Truppe bezogenen
Lebensmittel sind ausschliesslich
zum Verbrauch im Truppenhaus-
halt bestimmt (l.V.A. 43, Ziff. 118,
lit. f). Der Begriff des Truppenhaus-
halts ist dabei einschränkend zu
interpretieren, wie der folgende
Fall zeigt:
Gemäss l.V.A. 41, Ziff. 136 (jetzt
l.V.A. 43, Ziff. 118 d) ist die Trup-
pe berechtigt, 200 g Butter pro
Mann und Monat zu beziehen. Da

die Butter nicht zur Tegesration
gehört, wird die Möglichkeit der
Verabreichung von Butter an den

Sektion beider
Base!

Stammtisch-Zusammenkunft.
In dieser Jahreszeit am Abend,
mit dem Liebchen am Arm, die
rauhe Herbstluft einzuatmen,
ist dem Körper nicht zuträglich.
Einen vollwertigen Ausgangs-
ersatz bietet jetzt der Stamm-
tischbesuch. Er bietet Erholung
vom Alltag. Bis auf weiteres
wird eine Hilfsfondkasse aufge-
stellt sein, in die jeder Besu-
eher seinen Stammbatzen ein-
werfen kann.

November 1943

Wehrmann vom Stand der Haus-

haltungskasse abhängig sein. Ein

Fourier, dessen HK. die Verabrei-
chung von Butter nicht gestattete,
welcher jedoch von der Verpfle-

*TORER_#|
OFFIZIELLES ORGAN

DES SCHWEIZERISCHEN /YL^NIX^-
FOURIER-VERBANDES />/

VOR 50 JAHREN

gungsberechtigung Gebrauch ma-
chen wollte, kaufte Butter und ver-
kaufte sie zum Einkaufspreis an die
Angehörigen seiner Einheit. Er

führte eine Kontrolle, damit kein
Mann unberechtigterweise mehr
als seine 200 g pro Monat bezie-
hen konnte. Trotzdem machten
sich bald Unzulänglichkeiten be-
merkbar. Einmal konnten sich Min-
derbemittelte die Ausgabe für den
Butterkauf nicht leisten. Sodann
konnte trotz der von Fourier ge-
führten Kontrolle nicht vermieden
werden, dass einzelne Wehrmän-
ner von ihren Kameraden Butter
zusammenkauften, womit dem
Missbrauch und dem Schwarzhan-
del Tür und Tor geöffnet war.
Das OKK. hat deshalb mit Recht
erklärt, dass jeder Verkauf von

Butter an den einzelnen Wehr-
mann als verbotene Abgabe für
ausserdienstlichen Gebrauch
betrachtet werden müsse. Wenn
Butter verpflegt wird, dann ist sie
im Truppenhaushalt zu verbrau-
chen, d.h. zu den offiziellen Mahl-
zeiten abzugeben.
Eine andere Vorschrift, welche des
öftern übertreten wurde, enthält
l.V.A. 43, Ziff. 118, lit f: Bei der
Entlassung der Truppe noch vor-
handene Bestände an rationierten
Lebensmitteln sind, ohne Rück-
sieht auf die Menge, der nächstge-
legenen Truppe gegen Verrech-

nung abzugeben oder an die Vpf.
Abt. zurückzusenden. Übereifrige
Rechnungsführer kamen auf den
Gedanken, die am Ende einer
Dienstperiode noch vorhandenen
Bestände an rationierten Lebens-
mittein nicht vorschriftsgemäss
zurückzuschieben, sondern bis

zum Beginn des nächsten Dienstes
bei sich zu Hause einzulagern, ein-
mal, um dadurch auf bequeme
Weise beim nächsten Einrücken
das sofortige Funktionieren der
Verpflegung sicherzustellen, und

zum andern, um der Einheit den
Vorteil zuzuhalten, der aus der bis

zum nächsten Dienst zu erwarten-
den Preissteigerung der Lebens-
mittel resultieren würde. Abgese-
hen davon, dass jeder Rechnungs-
führer, der Lebensmittel der Trup-
pe mit nach Hause nimmt, sich
dem Verdacht der Veruntreuung
aussetzt, begeht er eine Dienstver-
letzung durch Nichtbefolgung all-
gemeiner Dienstvorschriften. Und,
wie das Böse fortzeugend Böses

muss gebären, so zieht die Nicht-
befolgung dieser einen Dienstvor-
schritt einen ganzen Ratten-
schwänz von andern, noch schwe-
reren Verfehlungen nach sich. Ein

Beispiel:

September 1943

Fortsetzung im Dezemberheft
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